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Begriff sowohl in offiziellen Dokumenten als auch in historiographischen 
Werken und in den Briefen dieser Zeit46). So heißt es in einem Diplom 
Heinrichs IV. für das Stift Simon und Juda in Goslar vom Jahre 
1069 47): in curia communi principum nostrorum consilio negotia omnia 
adminis tränte. In einem Brief, der vermutlich in das Jahr 1074 zu 
datieren ist, teilt der König seiner Mutter mit, was curia et conventus 
beschlossen haben48), und dem Abt von Tegernsee sagt Heinrich zum 
25. Dezember 1100 eine curia generalis zu Mainz an49). Man wird be­
merkt haben, daß die bislang aufgeführten Stellen sämtlich mit,Hoftag' 
wiederzugeben wären. In der kurz nach dem Tode des Kaisers ge­
schriebenen Vita Heinrici ist curia ebenfalls ausschließlich mit Hoftag zu 
übersetzen60) und entspricht den früher üblichen placitum, conventus61), 
die hier bereits verdrängt zu sein scheinen. Adam von Bremen, der in 
den siebziger Jahren seine Gesta archiepiscoporum Hammaburgensium 
schrieb52), verwendet das Wort curia überaus häufig, nach Ausweis des 
Registers zwanzigmal. Bei ihm bedeutet curia, ohne daß das Attribut 
regia hinzuträte, den Königshof schlechthin58). Einmal gebraucht Adam 
den Begriff zur Bezeichnung der Hofhaltung Adalberts von Bremen54). 
In den von Erdmann und Fickermann herausgegebenen Briefen der Zeit 
Heinrichs IV.55) ist curia — wie bei Adam zumeist ohne Attribut — 
geläufiger Begriff für den Königshof56). Daneben hat sich aber auch die 
alte Bezeichnung curtis noch halten können. So wenn Abt Siegfried von
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